
HONORARORDNUNG 
des Zweckverbandes Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen 

in der Fassung vom 21.09.2022 
 
 
1 Unterrichtsvergütung 
 
1.1 Honorar für Aus- und Fortbildungslehrgänge je Unterrichtseinheit (45 Minuten): 
 - Bereich AI und dienstbegleitende Unterweisung Auszubildender bis zu  30,00 EUR 

- Bereich AII bis zu 35,00 EUR 
 - Sonstige Lehrgänge bis zu 100,00 EUR 
 
1.2 Honorar für Fortbildungslehrgänge im Seminarbereich je Unterrichtseinheit 

(45 Minuten) bis zu 150,00 EUR 
 
1.3 Erstellung und Korrektur von Übungsklausuren mit Lösungsanleitungen 

pro Stunde Übungsklausurbearbeitungszeit 100,00 EUR 
 (Erstellung 20,00 EUR, Korrektur 80,00 EUR) 
 
1.4 Aufsichtsführung pro Stunde Übungsklausurbearbeitungszeit 7,50 EUR 
 
1.5 Übungsklausuren mit anderen Bearbeitungszeiten werden anteilig vergütet. 
 
1.6 Zusatzmodul AII - Betreuung Projetarbeit einschließlich Vortrag pro Person 50,00 EUR 
 
1.7 Darüber hinaus können Vereinbarungen mit Zustimmung des Institutsleiters getroffen werden. 
 
2 Prüfungsvergütung 
 
2.1 Honorar für Erstellung von schriftlichen Prüfungsklausuren mit Lösungsanleitungen 
 pro Stunde Prüfungsklausurbearbeitungszeit 50,00 EUR 
 
2.2 Für die Überprüfung eines Prüfungsklausurvorschlages und 
 Erarbeitung einer schriftlichen Empfehlung mit Hinweisen für die  
 Klausur (Gegenreferententätigkeit) werden 50 % des Honorars 
 für die Erstellung der Prüfungsklausur gewährt. 
 
2.3 Honorar für die Erstellung von Aktenvorträgen/Prüfungsfällen für die mündliche Prüfung 
 mit Lösungsanleitung 
 - Ebene des gehobenen Dienstes  100,00 EUR 
 - Ebene des mittleren Dienstes 40,00 EUR 
 
2.4 Werden gemäß Punkt 2.1 und Punkt 2.2 erstellte Prüfungsklausuren 
 vom verwaltenden Prüfungsausschuss abgelehnt, erfolgt keine Honorarzahlung. 
 
2.5 Honorar für die Korrektur und Bewertung der Prüfungsklausuren: 
 - Erstkorrektur und Bewertung pro Klausur und Stunde Bearbeitungszeit 5,00 EUR  
 - Zweitkorrektur und Bewertung 75 % des Honorars für Erstkorrektur  
 - Drittkorrektur und Bewertung Honorar gemäß Vereinbarung mit dem Institutsleiter 
 - Bei kombinierten Prüfungen ergibt sich das Honorar für die Erst- bzw. Zweitkorrektur 

  jedes einzelnen Prüfungsteils aus dessen Anteil an der Gesamtbearbeitungszeit der   
  Prüfungsklausur. 

 
2.6 Aufsichtsführung pro Stunde Prüfungseinsatz bis zu 7,50 EUR 
 
2.7 Prüfungsklausuren mit anderen Bearbeitungszeiten werden anteilig vergütet. 
 
2.8 Mitwirkung an mündlichen Prüfungen: 
 - Ebene mittlerer Dienst pro Prüfling 7,50 EUR 
 - Ebene gehobener Dienst pro Prüfling 10,00 EUR 
 
2.9 Darüber hinaus können Vereinbarungen mit Zustimmung des Institutsleiters getroffen werden. 
 
3 In-Kraft-Treten 

Die Honorarordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft, die Honorarordnung in der Fassung 
vom 9. Dezember 2020 tritt gleichzeitig außer Kraft. 

 
Chemnitz, den 21.09.2022 
 
 
 
Thomas Kunzmann 
Verbandsvorsitzender  
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